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Kreisausschuss des
Rheingau-Taunus-Kreises
-Vorbeugender Brandschutz-
Heimbacher Str. 7
65307 Bad Schwalbach

Merkblatt
Bau & Betrieb von
Feuerwehraufzu gen

Fassung Dezember 2002

In diesem Merkblatt werden Inhalte rechtlicher und technischer Grundlagen zusammen-
gefasst und konkretisiert. Es ist kein Ersatz f u r die geltenden Bestimmungen. Das Merk-
blatt kann als Planungsgrundlage verwendet werden.

1 Rechtliche und technische Grundlagen
1.1 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002, insbesondere ää 33 u. 45
1.2 Richtlinien u ber den Bau und Einrichtung von Hochhausern (HHR) vom 06. Dez. 1993
1.3 Richtlinien u ber Anlage, Bau, und Betrieb und Einrichtung von Krankenhausern (KHR)

vom 25. Jan. 1996
1.4 Aufzugrichtlinie (95/16 EG)
1.5 12. Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz vom 25. Juni 1998
1.6 DIN EN 81 Teil 1 und 2 und Technische Regeln fu r Aufzu ge (TRA 200) mit vorgestell-

ten F

2. Erfordernis
2.1 Hessische Bauordnung ä 45

An Sonderbauten ko nnen im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforde-
rungen nach ä 3 Abs. 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Die Anforderungen
ko nnen sich erstrecken auf die Anordnung und die Herstellung von Aufzu gen.

2.2 Hochhauser
Hochhauser bei denen der FuÜ boden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als
30 Meter u ber der festgelegten Gelandeoberflache liegt, mu ssen mindestens einen
Aufzug haben, der im Brandfalle der Feuerwehr zur Verf u gung steht (Feuerwehrauf-
zug).
Vom Feuerwehraufzug muss jeder Punkt eines Aufenthaltsraumes in ho chstens 50
Meter Entfernung erreichbar sein.
Weitere Feuerwehraufzu ge ko nnen verlangt werden bei Hochhausern, bei denen nach
Art ihrer Nutzung im Brandfalle mit gro Ü eren Gefahren zu rechnen ist.

2.3 Krankenhauser
In mehrgeschossigen Gebauden mit Pflege-, Untersuchungs- oder Behandlungsberei-
chen mu ssen Bettenaufzu ge in ausreichender Zahl, mindestens jedoch zwei, vorhan-
den sein. Es kann die Einhaltung besonderer Anforderungen an Feuerwehraufzu ge
verlangt werden, wenn es die Zweckbestimmung und Gro Ü e der Gebaude erfordert.

3. Bauliche Anforderungen an Fahrschachte, Vorraume, Triebwerksraume
3.1 Jeder Feuerwehraufzug ist in einem feuerbestandigen Fahrschacht anzuordnen; er

muss in jedem Geschoss eine Haltestelle haben, die durch einen Vorraum zuganglich
ist. Die Triebwerke fu r Feuerwehraufzu ge mu ssen in eigenen Triebwerksraume liegen.

3.2 Die Umfassungswande der Schachte, die Wande der Vorraume und der Triebwerks-
raume sowie der Decken der Triebwerksraume sind feuerbestandig aus nicht brennba-
ren Baustoffen herzustellen. In baulichen Anlagen nach Nr. 2, bei denen der FuÜ boden
mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 60 Meter u ber der festgelegten Gelan-
deoberflache liegt, sind sie mindestens feuerbestandig ( F120 A nach DIN 4102) her-
zustellen.
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3.3 Vorraume mu ssen mindestens so groÜ  sein, dass eine belegte Krankentrage mit einer
Breite von 0,60 Meter und einer Transportlange von 2,26 Meter ungehindert in den
Aufzug eingebracht werden kann. In Krankenhausern und ahnlichen baulichen
Anlagen nach ä 45 HBO (z.B. Altenheimen) mu ssen Vorraume eine Grundflache von
mindestens 2,00m x 2,50m haben

3.4 Vorraume du rfen nur Verbindungen zu allgemein zuganglichen Fluren, Sicherheits-
schleusen, Treppenraumen, Nassraumen oder anderen Aufzu gen haben. Durchgange
sind durch mindestens T30 Tu ren nach DIN 4102 in rauchdichter Ausfu hrung zu
schlieÜ en.

3.5 Ein Vorraum ist nicht erforderlich, wenn der Zugang zum Feuerwehraufzug u ber einen
offenen Gang fu hrt, der den Anforderungen an einen offenen Gang vor einem Sicher-
heitstreppenraum nach Nr. 3.6.5.1. HHR entspricht.

4. Brandschutztechnische und lu ftungstechnische Anforderungen
4.1 Die Fahrschachte mu ssen mit Rauchabzugsvorrichtungen nach ä 33 Abs. 3 HBO ver-

sehen sein.
4.2 Der Vorraum muss Fenster oder Einrichtungen nach 3.6.3.2 HHR haben, durch die er

im Brandfall ausreichend rauchfrei gehalten werden kann.
4.3 Innenliegende Vorraume sind so auszufu hren, dass Feuer und Rauch nicht in sie ein-

dringen ko nnen.
Hierzu sind die Vorraume mit einer Lu ftungsanlage gemaÜ  Nr. 3.6.3.2 HHR auszu-
statten und zu betreiben. Die Lu ftungsanlage ist so auszulegen, dass ein Mindestdruck
von 15 Pa und ein Maximaldruck von 50 Pa in den Vorraumen gewahrleistet wird.

4.4 Die Vorraume und die Triebwerksraume sind mit automatischen Rauchmeldern nach
DIN EN 54 zu u berwachen. Die Auslo sung von automatischen Brandmeldern muss
geschossweiÜ e angezeigt werden.

4.5 Die Lu ftungsanlage nach Nr. 4.3 dieses Merkblattes muss beim Auslo sen der BMA
sowie bei der Inbetriebnahme der Feuerwehraufzu ge (mittels Schlu sselschalter an der
Hauptzugangsstelle) einschalten.

4.6 Werden aus betrieblichen Gru nden die Brandschutztu ren der Vorraume offengehalten,
sind sie an rauchabhangige Feststellanlagen anzuschlieÜ en, die den Richtlinien fu r
Feststellanlagen des DIBt in der neuesten Fassung entsprechen. Sie sind jedoch nur
zulassig, wenn bei Auslo sung der BMA oder bei Betatigung des Schlu sselschalters an
der Hauptzugangsstelle alle Vorraumtu ren automatisch geschlossen werden. Feuer-
schutzabschlu sse mu ssen auch unter Einwirkung von U berdruckanlagen und Wind-
dru cken noch sicher schlieÜ en.

5. Technische Ausstattung
5.1 Fahrgeschwindigkeit

Die Fahrgeschwindigkeit von Feuerwehraufzu gen muss mind. 1,00 m/s betragen, das
entfernteste Geschoss muss jedoch innerhalb von 60 sec. erreicht werden.

5.2 Tragfahigkeit
Die Tragfahigkeit der Feuerwehraufzu ge muss mind. 1000 kg betragen.
Bemerkung: Die Tragfahigkeit bezieht sich auf einen Fahrkorb der Gro Ü e 1,1 m x 2,1

m und ist bei anderen Abmessungen an die Werte der DIN EN 81 Tabelle
1.1 anzupassen.

5.3 Fahrschachttu ren
Feuerwehraufzu ge mu ssen mit bauaufsichtlich zugelassenen Fahrschachttu ren nach
DIN 4102 Teil 5 oder mit Fahrschachttu ren nach DIN 18091 versehen sein. Die lichte
Breite der Fahrschachttu ren muss mind. 0,90 m betragen.

5.4 Fahrkorb
5.4.1 Fahrko rbe - einschlieÜ lich der Verkleidungen und Belage - mu ssen aus nicht brennba-

ren Baustoffen bestehen und eine nutzbare Grundflache von mindestens 1,10 Meter x
2,10 Meter haben. Die Ho he muss mindestens 2,00 Meter betragen. Fahrschachttu ren
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mu ssen von auÜ en mit einem Schlu ssel entriegelt werden ko nnen, der zu dem in DIN
EN 81 Teil 1 Anhang B festgelegten Dreikant passt.

5.4.2 Fahrko rbe von Feuerwehraufzu gen in Krankenhausern und ahnlichen baulichen Anla-
gen nach ä 45 (z.B. Alten- und Pflegeheime) sind so zu bemessen, dass Mindestens
ein Platz fu r ein Bett und zwei Begleitpersonen vorhanden sind; die nutzbare Grundfla-
che muss jedoch mindestens 1,40 Meter x 2,40 Meter betragen.

5.4.3 Zur Rettung von eingeschlossenen Personen und zur Selbstrettung der Einsatzkrafte
mu ssen die Fahrko rbe eine abschlieÜ bare Dach-Ausstiegsklappe in der Mindestgro Ü e
0,40 Meter x 0,60 Meter erhalten, die u ber eine festeingebauten Steighilfe vom Fahr-
korbinnenraum zu erreichen ist. Alternativ zur festeingebauten Steighilfe ist auch eine
im Fahrkorb zugangliche Leiter zulassig, die den Bestimmungen der BGV D36/ GUV
6.4 entspricht.

5.4.4 Der Verschluss der Dach-Ausstiegsklappe muss von auÜ en ohne fremde Hilfsmittel
und darf von innen nur mittels SchlieÜ ung zu o ffnen sein. Die Klappe darf nicht in den
Fahrkorb aufschlagen.

5.4.5 Durch das O ffnen der Dach-Ausstiegsklappe muss eine elektrische Sicherheits-
einrichtung betatigt werden, die das Anlaufen des Triebwerkes verhindert oder das un-
verzu gliche Stillsetzen des Triebwerkes bewirkt. Das Wiedereinschalten der Aufzugs-
anlage darf dann nur durch eine fachkundige Person oder fachkundige Einsatzkrafte
mo glich sein.

5.4.6 Auf der Fahrkorbdecke muss eine Bru stung oder ein Gelander nach DIN EN 81 Teil
1+2 Nr. 8.13.3.2 vorhanden sein.

5.4.7 Fu r die Ausstiegsmo glichkeiten u ber die Fahrkorbdecke aus dem Fahrschacht ist bis
zu einem Stockwerksabstand von 3 Metern ein Hilfsmittel zum Entriegeln der Fahr-
schachttu r von innen erforderlich.
Bei gro Ü eren Abstanden ist eine zusatzlich im Schacht befestigte Leiter nach BGV
D36/GUV 6.4 anzubringen, u ber welche die Fahrschachttu r von innen mit einem Hilfs-
mittel entriegelt und ausgestiegen werden kann.

5.5 Sprechverbindung
Zwischen der Hauptzugangsstelle des Feuerwehraufzuges, dem Fahrkorb, dem
Triebwerksraum und ggf. einem Raum, der aus einsatztaktischen Gru nden fu r die
Feuerwehr erforderlich ist (z.B. BMZ, Pfo rtnerbereich), ist eine gesicherte Sprechver-
bindung in Form einer Gegensprechanlage zu installieren.
Dabei ist die Sprechstelle im Fahrkorb als offene Sprechstelle ohne Linientasten und
ohne Sprechtasten mit getrennter Anordnung von Mikrofon und Lautsprecher auszu-
fu hren. Als Sprechstellen an der Hauptzugangsstelle, im Triebwerksraum und sonsti-
gen Raumen sind Handapparate zu verwenden. Im Feuerwehrbetrieb kann u ber den
Notrufknopf im Fahrkorb ein akustisches Signal als Sammelruf zu den anderen
Sprechstellen gesendet werden.
Die Sprechstellen ko nnen auch fu r die nach den Aufzugsrichtlinien geforderten Kom-
munikationssysteme verwendet werden.

5.6 Anzeigeeinrichtunqen
Im Fahrkorb und an der Hauptzugangsstelle der Feuerwehraufzu ge muss jederzeit die
Stellung des Fahrkorbes innerhalb des Fahrschachtes auf einer Anzeigeeinrichtung
ersichtlich sein.

5.7 Tu rschlie�linie
Wahrend des normalen Betriebes der Feuerwehraufzu ge darf die Tu rschlieÜ linie nicht
zugestellt werden. Ein Blockieren der Fahrschachttu ren ist nach einer Verzo gerungs-
zeit von 2 Minuten akustisch zu signalisieren. Nach dieser Zeit mu ssen die Fahr-
schachttu ren mit verminderter Kraft schlieÜ en.
Das Freihalten der Tu rschlieÜ linie ist auch in der Brandschutzordnung zu regeln.

5.8 Sicherheitsstromversorgung
Die Feuerwehraufzu ge einschlieÜ lich der Vorraume mu ssen mit ihren elektrischen und
lu ftungstechnischen Anlagen an eine Sicherheitsstromversorgung nach DIN VDE 0108
(bei Krankenhausern nach DIN VDE 0107) angeschlossen werden. Bei Ausfall der all-
gemeinen Stromversorgung ist ein weiterer Betrieb der Feuerwehraufzu ge fu r minde-
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stens 8 Stunden zu gewahrleisten.
Wahrend der Umschaltphase ist nach DIN VDE 0108 Teil 1 eine Betriebs-
unterbrechung von maximal 15 Sekunden zulassig, wenn sichergestellt ist, dass die
vorher eingegebenen Fahrbefehle, ohne eine Justierfahrt einzuleiten, weiter ausge-
fu hrt werden und die Anzeigeeinrichtung nach Nr. 5.6 dieses Merkblattes den aktuellen
Fahrkorbstandort wieder anzeigt.

5.9 Elektrische Leitungen
Die Leitungen und Kabel des Feuerwehraufzuges, der Netzersatzanlage und der
Fernmeldeeinrichtungen mu ssen, sofern sie auÜ erhalb des Fahrschachtes verlegt
werden, mindestens durch feuerbestandige Bauteile (F90 A oder E90) geschu tzt wer-
den.

5.10 Schlie�ung/Feuerwehrschlie�ung
Die SchlieÜ ung an der Hauptzugangsstelle, im Fahrkorb, im Leiterdepot und in der
Dach-Ausstiegsklappe muss einer SchlieÜ ung angeho ren. Diese ist mit der Brand-
schutzdienststelle i.V.m. der o rtlich zustandigen Feuerwehr der Stadt/Gemeinde abzu-
klaren.
Fu r FeuerwehrschlieÜ ungen sind SchlieÜ zylinder zu verwenden, die durch Freigabe-
bescheinigung der o rtlich zustandigen Feuerwehr der Stadt/Gemeinde von autorisier-
ten Schlu sseldiensten bezogen werden ko nnen.

6. Aufzugssteuerung
6.1 Die Funktionen der Aufzugsteuerung mu ssen auch beim verrauchtem Fahrschacht

und Triebwerksraum gewahrleistet bleiben.
6.2 Hauptzugangsstelle
6.2.1 Neben der Fahrschachttu r der Feuerwehraufzu ge an der Hauptzugangsstelle fu r die

Feuerwehr ist eine Bedienstelle in folgender Ausfu hrung anzubringen:
FW- Tableau mit Schlu sselschalter Handapparat fu r Gegensprechanlage Schlu ssel-
schalter auf dem Tableau in beiden Stellungen abziehbar Eindeutige Kennzeichnung
der Schlu sselschalterstellungen nach Anlage

6.2.2 Das Betatigen des Schlu sselschalters in Stellung “Ein" an der Hauptzugangsstelle be-
wirkt:
Ø im Fahrkorb leuchtet das Transparent: FEUERWEHRFAHRT-AUFZUG

FREIGEBEN, gleichzeitig erto nt ein akustisches Signal
Ø die Schachtbeleuchtung geht in Betrieb.
Ø Tu rreversiermittel, eventuell vorhandene Vorrechtschaltungen und Querverbindun-

gen innerhalb der Steuerung zu anderen Aufzu gen mu ssen unwirksam werden
Ø die Sprechverbindungen gehen in Betrieb, u ber die Notrufeinrichtungen ko nnen

akustische Signale zu den Sprechstellen u bermittelt werden
Ø Aufzu ge mit festgelegter Evakuierungsfahrt im Brandfalle fahren zu Ihren Evakuie-

rungsgeschossen, sofern dies noch nicht automatisch erfolgt ist
Ø steht der FW-Aufzug in einem Geschoss in Ruhe, wird automatisch eine Direktfahrt

zur Hauptzugangsstelle eingeleitet
Ø befindet sich der Aufzug in Fahrt, wird die Fahrt direkt zur Hauptzugangsstelle fort-

gesetzt. Ist ein Fahrtrichtungswechsel notwendig, erfolgt dies durch Anhalten in der
nachstmo glichen Etage ohne Tu ro ffnung, Tu r-AUF-Taster ist unwirksam, Tu r-ZU-
Taster bleibt weiterhin wirksam

Ø nach Ankunft in der Hauptzugangsstelle bleibt der Aufzug mit offener Tu r und ein-
geschaltetem Fahrkorblicht betriebsbereit stehen. Die Annahme von Etagenrufen
oder Fahrbefehlen ist gesperrt.

6.4 Fahrkorb
6.3.1 Eine Eingabemo glichkeit von Fahrbefehlen zu allen Haltestellen muss mittels Taster

oder 10er - Tastatur ermo glicht werden (siehe Anlage). Daru ber hinaus sind Tu rsteue-
rungstaster mit den Befehlen Tu r AUF - Tu r ZU einzubauen.
Sensortasten im Fahrkorb sind nicht zulassig.
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Im Fahrkorb der Feuerwehraufzu ge ist ein Tableau in folgender Ausfu hrung anzubrin-
gen:
Ø Schlu sselschalter mit zwei Stellungen
Ø Schlu ssel nur in Stellung AUS abziehbar
Ø Eindeutige Kennzeichnung des Schlu sselschalters nach Anlage
Ø Tasten “TU R AUF" und “Tu r ZU"
Ø Stockwerkstastatur
Ø Mikrophon und Lautsprecher fu r Gegensprechanlage

6.3.2 Die Betatigung des Feuerwehr-Schlu sselschalters im Fahrkorb in Stellung “EIN" be-
wirkt:
Ø die Anzeige: FEUERWEHRFAHRT - AUFZUG FREIGEBEN leuchtet weiter
Ø das akustische Signal erlischt
Ø eine ungehinderte Eingabe von Fahrbefehlen ist mo glich der Taster “TU R AUF"

wird wieder freigeschaltet
Ø eine Fahrt kann durch die Eingabe eines Fahrbefehls eingeleitet werden
Ø nach Eingabe eines Fahrbefehls wird die Fahrtrichtung bestimmt, die Tu r schlieÜ t

automatisch und die Fahrt wird ausgefu hrt
Ø es wird nur ein Fahrbefehl akzeptiert und ausgefu hrt. Eine fehlerhafte Fahrbefehl-

seingabe kann durch AUS/EIN-Schalten des Schlu sselschalters und bei einer Fahr-
befehlseingabe u ber 10er- Tastatur mittels einer zusatzlichen Lo schtaste gelo scht
werden. Nach dem Lo schen des Fahrbefehles wahrend der Fahrt, muss der Fahr-
korb die nachste erreichbare Haltestelle anfahren

Ø nach Ankunft in der Zieletage bleibt die Tu r geschlossen
Ø um die Steuerungsmo glichkeit der Tu r anzuzeigen, leuchtet bei Bu ndigstellung der

Aufzugkabine die Ru ckmeldung beider Tu r-Taster auf und es erto nt ein akustisches
Signal (Gong) in der Kabine

Ø das O ffnen der Tu r erfolgt durch dauerndes Betatigen des TU R-AUF-Tasters; beim
Loslassen des Tasters bleibt die Tu r in ihrer momentanen Position stehen.

Ø die Tu r schlieÜ t, solange der TU R-ZU-Taster betatigt wird bei Eingabe eines Fahr-
befehls schlieÜ t die Tu r automatisch die Umsteuerung der automatisch schlieÜ en-
den Tu r ist aufgrund eines registrierten Fahrbefehls nur durch Betatigen des TU R-
AUF-Tasters mo glich

Ø wird im Fahrkorb der Schlu ssel in der Stellung “AUS" abgezogen, bleibt der Fahr-
korb mit geo ffneter Tu r in der Etage stehen.

Ø Der Fahrkorb kann dann von auÜ en, durch Ausschalten und erneutes Einschalten
des Schlu sselschalters an der Hauptzugangsstelle, beeinflusst werden (Fahrt aus-
schlieÜ lich zur Hauptzugangsstelle).

Ø Der Fahrkorb darf nur bei Stellung “EIN� von der Hauptzugangsstelle nicht abzuru-
fen sein (Vorrangschaltung).

7. Kennzeichnung der Feuerwehraufzuges
7.1 Feuerwehraufzu ge sind in allen Geschossen und im Fahrkorb mit einem Schild nach

DIN 4066 Form D mit der Aufschrift “Feuerwehraufzug" zu kennzeichnen.
7.2 Im Eingangsgeschoss fu r die Feuerwehr ist der Weg zur Hauptzugangsstelle der Feu-

erwehraufzu ge auszuschildern.
7.3 In den Vorraumen bzw. in den offenen Gangen vor den Feuerwehraufzu gen sind von

den Aufzu gen aus sichtbar, die Geschosszahl anzubringen.

Hinweise:
1. Grundsatzlich ist bei anstehendem Feueralarm immer nur die Etage anzufahren, die

unter dem Geschoss liegt, aus dem der Brandalarm kommt.
2. Um fu r die eingesetzten Krafte die sofortige Verfu gbarkeit des Feuerwehraufzuges

auch wahrend des Einsatzgeschehens sicherzustellen, ist es unabdingbar erforderlich,
dass eine Feuerwehrkraft nach Erreichen der angesteuerten Etage im Feuerwehr-
Aufzug verbleibt (Erkundungstrupp mindestens 1:2) Diese Einsatzkraft steht dann als
Aufzugfu hrer fu r nachru ckende Krafte oder beno tigtes Material, sowie zur Sicherung
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des Ru ckzugweges der eingesetzten Krafte und zur Informationsweitergabe u ber die
eingebaute Sprechanlage zur Verfu gung.

3. Bei AuÜ erbetriebnahme des Feuerwehraufzuges wegen Ru ckbau nach der Bauphase
(von Bauaufzug) muss ein Ersatzaufzug der Feuerwehr zur Verfu gung stehen. Nahere
Einzelheiten sind schon in der Planungsphase mit der Brandschutzdienststelle des
Rheingau-Taunus-Kreises abzuklaren.

4. Wird der Feuerwehraufzug als Bauaufzug genutzt, so muss fu r diese Zeit ein Aufzug-
fu hrer bestimmt werden. Er hat auf die Einhaltung der Bestimmung unter Punkt 5.7 zu
achten.

5. Bei Revisionsschaltung ist sicherzustellen, dass das Wartungspersonal jederzeit u ber
geeignete Sprech- oder Signaleinrichtungen erreichbar ist. Hierzu kommen in Abspra-
che mit der Brandschutzdienststelle des Rheingau-Taunus-Kreises unter anderem fol-
gende Mo glichkeiten in Frage:
a. Standige Sprechfunkverbindung zwischen dem Wartungspersonal und einer einge-

wiesenen standig besetzten Stelle.
b. Auf der Fahrkorbdecke und im Triebwerksraum angebrachte akustische und opti-

sche Signaleinrichtungen, die dem Wartungspersonal wahrend der Revisions-
schaltung die Anforderung des Feuerwehraufzuges mittels Schlu sselschalter an der
Hauptzugangsstelle signalisieren.
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Feuerwehr
Schaltung

AusEinLED

FW-Betrieb

rot

Detail Feuerwehr-Schloü

FW-Betrieb

AusEin

Ausfu hrungshinweise:
1)Tu r mit Sichtfenster und Feuerwehrschlieü ung
2)Tableau in aufputz oder unterputz Ausfu hrung moglich.
3)Gehause oder Tu rrahmen in RAL 3000
4)Etagenanzeige wenn nicht an Hauptzugangsstelle vorhanden

Feuerwehrtableau Hauptzugangsstelle

8
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Schrifthohe 20mm
Umrandung rot

Feuerwehraufzug
FL1

 XY Aufzugsfirma
Tragkraft 1350 Kg oder 15 Personen  XY Aufzugsfirma

Tragkraft 1350 Kg oder 15 Personen

EVAKUIERUNG
Bitte Aufzug verlassen

U berlast

FEUERWEHRFAHRT
Aufzug freigeben

FAHRTZIEL

-1, EG-16.OG

Bedienungshinweis:
1. Fahrtziel wahlen
2. Eingabe bestatigen

Auü en-
Steuerung

AusAus

Aus Aus

Ein Ein

Ein Ein

Auü en-
Steuerung

Feuerwehr-
Fahrt

Feuerwehr-
Fahrt

Eingabe Bestatigung

Eingabe Loschung

EVAKUIERUNG
Bitte Aufzug verlassen

U berlast

FEUERWEHRFAHRT
Aufzug freigeben

0 08 8

Feuerwehraufzug
FL1

Feuerwehraufzug
FL1

Fahrkorbbedientableaus fu r Feuerwehraufzu ge


